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Bild 20: Nach oben geöffnete Winkel müssen > 60 ° sein Bild 21 und 22: Spannleine am Ballfangzaun angebunden

Bild 19: Deutliche Beschädigung am Pfosten

 > 60 °
 > 60 °

	• Beschädigungen am Tor können die konstruktive Festigkeit schädigen. 
	• �Spannleinen dürfen nicht am Ballfangzaun angebunden werden.  

Dies kann die konstruktive Festigkeit des Zaunes beeinträchtigen. 

	• �Nach oben geöffnete, spitz zulaufende Winkel kleiner als 60° sind oberhalb 
von 1,20 m nicht zulässig, weil das eine sog. „Fangstelle“ bildet.

W E I T E R E  A N F O R D E R U N G E N  A N  T O R E 

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N
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Bild 25: Fundamente sind mind. 4 cm zu überdecken

Bild 24: Höhendifferenz zwischen Bodenrahmen und Boden

	• �Der Bodenrahmen der Tore muss flächig auf dem Boden liegen.

	• �Bodenhülsen müssen im Durchmesser an den Pfosten angepasst sein und 
sind bei Nicht-Benutzung belagseben abzudecken.

	• �Fundamente sind mind. 4 cm zu überdecken und müssen auf ≤ R 100 gerun-
det sein. 

	• �Die Einbindetiefe der Pfosten von Fußballtoren sollte mindestens 50 cm 
betragen.

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N

Bild 23: Auszug von Prüfgeräten zur Sportplatzprüfung inklusive Prüfstab

	• �Tore dürfen oberhalb von 1,20 m keine Öffnungen kleiner als 23 cm Durch-
messer haben.
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	• �Warnschilder und Kennzeichnungen müssen an den Toren befestigt sein.

	• �Gemäß DIN EN 748 muss ein dauerhaftes Warnschild am Tor auf Folgendes 
hinweisen: 

	 •  Dieses Tor ist ausschließlich für Fußball konstruiert und für keinen anderen Zweck.

	 • � Prüfen Sie vor Benutzung diese Produktes, ob alle Verbindungen fest angezogen sind, 
und prüfen Sie dies später regelmäßig.

	 •  Das Tor muss jederzeit gegen umkippen gesichert werden.

	 •  Netz oder den Torrahmen nicht beklettern.

Bild 26: Warnschilder und Kennzeichnungen an Toren

Bild 27: Warnschilder und Kennzeichnungen an Toren

Bild 28: Eingeschweißter Winkel stellt erhöhte Verletzungsgefahr dar

Bild 29a und 29b: Horizontal und vertikal eingeschweißte Winkel stellen erhöhte 
Verletzungsgefahren dar.

	• �Es dürfen keine Veränderungen, z.B. angeschraubte oder angeschweißte 
Elemente, an die Tore angebracht werden.

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N
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Bild 30: Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Fußballtoren

Bild 31: Im Tor wechselt der Belag

	• �Tore sind nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch konstruiert.  
Netze und Torrahmen dürfen nicht beklettert werden. 

	• �Belagswechsel im Netzraum sind nicht zulässig. Außerdem befindet sich ein 
unzulässiges Gewicht im Netzraum.

A N F O R D E R U N G E N  A N  N E T Z H A K E N 

	• Offene Netzhaken aus Metall sind unzulässig.

	• �Karabinerhaken dürfen nur genutzt werden, wenn sie mit Überwurfmuttern 
ausgestattet sind.

Bild 32a und 32b: Offene Metallnetzhaken sind nicht erlaubt.

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N



30 31

25mm

Prüfstab

Pfosten

	 •	 Fingerfangstellen: 

�Wenn die kleine Seite (8 mm) des Prüfstabes passt, ist die  
Öffnung zugänglich (Finger passt in die Öffnung). 

�Damit die Öffnung auch zulässig (erlaubt) ist, muss auch die 
große Seite (25 mm) des Prüfstabes passen. 

Wenn nur die kleine Seite passt, ist die Öffnung nicht zulässig.

Bild 33: Gebrochene Kunststoffnetzhaken sind auszutauschen.

	• �Netzhaken dürfen nicht gebrochen oder verformt sein. 	• �Netzhaken müssen nach DIN EN 748 äußere Öffnungen ≤ 8 mm bzw. ≥ 25 
mm haben. Sonst entstehen sog. Fingerfangstellen.

Bild 34: Die kleine Seite des Prüfstabes 
passt in die Öffnung, d.h. diese ist größer 
als 8 mm, aber eindeutig kleiner als 25 mm 
und daher nicht zulässig.

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N

Bild 36: Offener Metallnetzhaken  
mit Öffnung < 25 mm. Die große Seite 

des Prüfstabes passt nicht in die Öff-
nung, d.h. diese ist kleiner als 25 mm 

und daher ebenfalls nicht zulässig.

Bild 35: Öffnungen zwischen 8  
und 25 mm sind nicht zulässig. 
Der Prüfstab schafft Klarheit.
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ANFO RD E RUN G E N  AN  D E N  TR ANSP O R T  VON  TO RE N 

	• Das Tragen von Toren muss von mehreren Personen durchgeführt werden.

	• Tore mit Gegengewichten dürfen nur gerollt werden.

	• Tore sind mindestens zu zweit zu versetzen.

	• �Zum Transport und Umgang von Toren mit Gegengewicht muss eine Einwei-
sung durchgeführt werden. 

	• �Auslasstore in der Barriere sind zu nutzen. Das Heben der Tore über die Bar-
riere ist nicht zulässig, da dies die Tore und die Barriere beschädigen kann. 
Zudem können Unfälle beim Heben geschehen. 

Bild 39a und 39b: Tor muss über die Barriere gehoben werden.

Bild 38: Transport durch mehrere Jugend-
liche und den Trainer. Trainer sollten den 
Transport jederzeit beobachten, um zu über-
prüfen, ob z.B. das Tor richtig angefasst wird.

Bild 37: Transport ist von mehreren 
Personen durchzuführen.

	 •	 �Das Tragen oder Rollen der 
Tore durch Zug am Netz ist 
unzulässig. Tore sind am 
Torpfosten und am Griff 
anzufassen und nach hinten 
zu heben. Anschließend ist 
der Netzbügel anzufassen, 
sodass das Tor verschoben 
werden kann. Das Absetzen 
erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.  

	 •	 ��Beim Transport darf sich 
niemand im Gefahrenbereich 
des Tores aufhalten. Auch 
das Mitfahren ist verboten.

	 •	 ��Der verantwortliche Trainer/
Übungsleiter hat dafür zu 
sorgen, dass der Transport 
der Tore keine zusätzlichen 
Gefahren in sich birgt. Am 
Transport beteiligte Per-
sonen müssen umfassend 
instruiert werden, wie das 
Aufstellen und Transportie-
ren und Lagern zu erfolgen 
hat. 

	 •	 ��Zudem dürfen Kinder und 
Jugendliche Tore nicht 
alleine bewegen. Es ist dar-
auf zu achten, dass niemand 
im Gefahrenbereich ist. 

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N
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A N F O R D E R U N G E N  A N  D I E  AU F B E WA H R U N G  

	• �Tore sind jederzeit gegen Umkippen zu sichern. D.h.: Tore sind bei Nichtge-
brauch gegen unbefugte Nutzung zu sichern.

	 •	� Zum Bild: Dieser Haken ist vermutlich nicht ausreichend, um das Tor standsicher zu  
verankern.

	• �Tore sind außerhalb des Spielfelds und der Sicherheitszone stirnseitig anein-
anderzustellen und mit Ketten unverrückbar miteinander zu verbinden. 

Bild 40: Dieses Tor ist ungesichert. 

•	� Tore sind außerhalb des Spielfelds inkl. des Sicherheitsabstands und des hindernis-
freien Raums aufzubewahren.

Bild 41: Das Tor befindet sich außerhalb des Spiel- und Trainingsbetriebs  
ungesichert auf dem Spielfeld. 

Bild 42: Tore außerhalb des Spielfelds, aneinander gekettet

Bild 43: Liegende Lagerung der Tore

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N
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Bild 45a und 45b: Ausbuchtungen in der Barriere  zur Aufbewahrung der Tore außer-
halb des hindernisfreien Abstandes. 

	• Tore dürfen nicht am Ballfangzaun aufgehängt werden.

	 1.	 Es kann die konstruktive Festigkeit des Ballfangzauns behindern.

	 2.	 �Das Auf- und Abhängen stellt eine erhöhte Verletzungsgefahr dar.

	 3.	 Die Tore können im hindernisfreien Raum des Spielfeldes hängen.

Bild 44: Mehrere Tore am Ballfangzaun

	• �Ausbuchtungen in der Barriere zur Aufbewahrung der Tore außerhalb der 
Sicherheitszone

S I C H E R H E I T  V O N  T O R E N
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A N H A N G

Sicherheitszone:	� Fläche, die sich aus Sicherheitsabständen und hindernisfreien Abständen 
ergibt. 

Sicherheitsabstand:	� Allseitiger Abstand um das Spielfeld und die Fläche für Leichtathletik.
Beim Großspielfeld für Fußball beträgt der Sicherheitsabstand an der 
Längsseite 1 m und an der Stirnseite 2 m. Der Belag muss identisch mit 
dem Spielfeld sein. Bei Kleinspielfeldern gilt der gleiche Sicherheitsab-
stand wie bei Großspielfeldern.

	� Allseitiger zusätzlicher Abstand um die Spiel- und Sportfläche, der von 
Aufbauten freizuhalten ist und nicht für zu diesem Spielfeld bzw. Flä-
che für die Leichtathletik gehörende Sportgeräte gilt. Beispiele für Auf-
bauten können Barrieren, Ballfangzäune und Beleuchtungsmasten sein. 
Der zusätzliche hindernisfreie Abstand muss mindestens 1 m an den 
Längsseiten bzw. 2 m an den Stirnseiten betragen. Bei Kleinspielfeldern 
entfällt der hindernisfreie Abstand, insbesondere entfällt die Sicherheits-
zone bei Spielfeldbegrenzung durch Banden.  

Auslage:	 Tiefe des Tores

Eigentümer:	 jemand, der eine Sache als Eigentum hat

Besitzer:	� jemand, der eine Sache besitzt ohne Eigentümer zu sein (z.B. Verein, der 
den Platz von der Stadt, die Eigentümer ist, zur Nutzung zur Verfügung 
gestellt bekommt)

Betreiber:	 jemand, der eine Sportanlage im Freien betreibt3 

Veranstalter:	� jemand, der etwas veranstaltet,3 z. B. ein Pflicht- oder Freundschaftsspiel, 
Turnier oder Sportfest

3  DIN 18035-1 *  �Sämtliche aufgeführten Normen beziehen sich auf die jeweils aktuell durch DIN veröffentlichte gültige Fassung.  
Dies gilt auch für aufgeführte Dokumente der FLL.

G L O S S A R ,  W I C H T I G E  B E G R I F F E L I T E R AT U R V E R Z E I C H N I S *

DIN EN 16664: 

Spielfeldgeräte – Leichtgewicht-Tore – Funktionale, 

sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfver-

fahren; Beuth-Verlag, Berlin

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau e.V. (FLL) (Hrsg.):  

Empfehlung für die Planung, Vergabe und Durch-

führung von Leistungen für das Management von 

Freianlagen; Bonn

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau e.V. (FLL) (Hrsg.):  

Richtlinie für die Pflege und Nutzung von Sportanla-

gen im Freien, Planungsgrundsätze; Bonn

Martin, Iris (2007):  

Sportstättenhaftung, Rechte und Pflichten von 

Betreibern von Sportstätten, Teil I: Art und Umfang 

der Haftung. In: Der Sachverständige, Fachzeitschrift 

für Sachverständige, Kammern, Gerichte und Behör-

den, Heft 4/ 2007, S. 103 ff.

Scheffen, Erika:  

Zivilrechtliche Haftung im Sport. NJW 1990, 2658

Spindler (2011-03-01):  

Anforderung an den Verkehrspflichtigen.  

In: BeckOK BGB § 823 Rn 233-258, Beck´scher 

Online-Kommentar BGB. Hrsg: Bamberger/Roth, 

Edition: 21. http://beck-online.beck.de/Default.

aspx? vpath= bibdavta/komm/BeckOK_ZivR_21/

BGB/cont/beckok.BGB.p823.glE.glV.gl1.glb.htm  

Sportministerkonferenz in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Sportbund und dem Deutschen 

Städtetag (2002):  

Sportstättenstatistik der Länder; Eigenverlag,  

Berlin

Sportministerkonfernz in der Bundesrepublik 

Deutschland (2002):  

Tore müssen fallen – nicht umfallen. Empfehlung 

der Sportministerkonferenz über den sicheren 

Umgang mit Ballspieltoren

VBG, Fußballplätze sicher nutzen  

(Version 2.1/2019-04)  

Professionelle Bedingungen für Training und Spiele 

auf Natur- und Kunststoffrasen 

DFB Kompendium Sportplatzbau und -Erhaltung, 

2017 (z.Zt. in Überarbeitung, Fertigstellung voraus-

sichtlich 2026)

DFB Fußball-Regeln 

in der jeweils aktuellen Fassung 

DGUV Information 202-048 (2017): 

Checklisten zur Sicherheit im Sportunterricht; 

Hrsg.: Gesetzliche Unfallversicherung

DGUV Information 202-044 (2019):  

Sportstätten und Sportgeräte – Hinweise zur 

Sicherheit und Prüfung; Hrsg.: Gesetzliche Unfall-

versicherung

DGUV Vorschrift 1 (2013):  

Unfallverhütungsvorschrift – Grundsätze der  

Prävention; Hrsg.: Gesetzliche Unfallversicherung

DIN 18035-1:  

Sportplätze – Teil 1: Freianlagen für Spiele und 

Leichtathletik, Planung und Maße; Beuth-Verlag, 

Berlin

DIN 31051:  

Grundlagen der Instandhaltung; Beuth-Verlag, Berlin

DIN EN 748:  

Spielfeldgeräte – Fußballtore – Funktionelle und 

sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren; 

Beuth-Verlag, Berlin

DIN EN 749: 

Spielfeldgeräte – Handballtore – Funktionelle und 

sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren; 

Beuth-Verlag, Berlin

DIN EN 750:  

Spielfeldgeräte – Hockeytore – Funktionelle und 

sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren; 

Beuth-Verlag, Berlin

DIN EN 15312: 

Frei zugängliche Multisportgeräte – Anforderun-

gen, einschließlich Sicherheit und Prüfverfahren; 

Beuth-Verlag, Berlin

DIN EN 16579: 

Spielfeldgeräte – Ortsveränderliche und standort-

gebundene Tore – Funktionale und sicherheitstech-

nische Anforderungen und Prüfverfahren; 

Beuth-Verlag, Berlin

Hindernisfreier  
Abstand:

Bild 46: Skizze zum Sicherheitsabstand und hindernisfreien Abstand nach DIN 18035 Teil 1. 

Spielfeld

Sicherheitszone 
Längsseite
(Sicherheitsabstand +  
hindernisfreier Abstand)

Sicherheitszone Stirnseite
(Sicherheitsabstand + hindernisfreier Abstand)

Sicherheitsabstand

Sicherheitsabstand

Längsseite:

Stirnseite:

hindernisfreier 
Abstand

hindernisfreier Abstand
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